
Vergabe von Kitaplätzen in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
basierend auf den Empfehlungen des Kreisjugendamtes

1. Kinder die vorrangig einen Platz erhalten:

a) Kinder, deren Aufnahme vom Allgemeinen Sozialdienst (ASD) des Jugendamtes

empfohlen wird auf Grundlage des Tatbestands der Kindeswohlgefährdung * 

oder des Tatbestands einer Förderung des Kindeswohls**

b) Kinder, die im folgenden Betreuungsjahr schulpflichtig werden und noch keine 

Einrichtung besuchen ***

c) Kinder, die als U2- Kinder im Kindergarten bereits betreut werden.

d) Die Träger können zur Gewinnung von Kita-Personal über die Aufnahme von 

deren Kindern außerhalb dieser Vergabekriterien entscheiden. 

Im Falle der Aufnahme von ortsfremden Kindern ist dies mit dem Kreisjugendamt 

abzusprechen. 

* § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

** § 27 SGB VIII Hilfe zur Erziehung 

*** § 4 KiTaG Übergang zur Grundschule

Name:

2. Für alle anderen Kinder gelten folgende Bewertungskriterien für einen Betreuungsplatz:

Objektive Rechtsanspruchskriterien auf einen Betreuungsplatz

Ein Erziehungsberechtigter beschäftigt* 10 Punkte

Beide Erziehungsberechtigte beschäftigt* 20 Punkte

Eine/Ein Alleinerziehende/r beschäftigt* 25 Punkte
* Als Beschäftigte zählen Erziehungsberechtigte, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder 

eine Arbeit suchen oder in einer Bildungsmaßnahme/ Schulausbildung/Hochschulausbildung 

sind oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des SGB II erhalten.

Beschäftigungsumfang*

Geringfügig (8-15 h/Woche) 2 Punkte

Нalbtags (16-27 h/Woche) 4 Punkte

Ganztags (ab 28 h/Woche) 6 Punkte
* Bei zwei beschäftigten Erziehungsberechtigten ist der zeitliche Aufwand des zeitlich 

geringer Beschäftigten maßgebend.

Besondere Familiensituation 5 Punkte

Pflege Angehöriger *
*Die Pflege Angehöriger durch die Eltern des angemeldeten Kindes wird ab einem

 nachgewiesenen Pflegegrad von mindestens Stufe 2 besonders berücksichtigt

gesundheitliche Notlagen/ schwere Erkrankung eines Elternteils

Mehrlingsgeburt **

**jünger als das aufzunehmende Kind

Berufsbedingte Alleinerziehende ***

*** Das Kriterium „berufsbedingte Alleinerziehende“ wird berücksichtigt, sofern ein Elternteil regelmäßig 

berufsbedingt vom Wohnort abwesend ist (z.B. Montage, dienstliche Auslandsaufenthalte). Voraussetzung 

für die Berücksichtigung des Kriteriums ist, dass die berufsbedingte Abwesenheit vom Wohnort für mind. 

26 Wochen bzw. 6 Monate im Jahr besteht.

Schriftliche Empfehlung durch Fachärzte/ -therapeuten****

**** Bei körperlicher, geistiger, sozialer oder sprachlicher Beeinträchtigung des Kindes

Alter des Kindes (nur Kita)

zweijährige Kinder 4 Punkte

dreijährige Kinder 6 Punkte

vierjährige Kinder 8 Punkte

fünfjährige Kinder 10 Punkte



Weitere Kriterien

Geschwisterkind/-er bereits in Betreuung   2 Punkte

* Geschwisterkind wird bereits in derselben Einrichtung betreut

GESAMTPUNKTE

Hinweis:

Bei Punktgleichheit wird unter Anwesenheit einer neutralen Person (z.B. ein Mitglied 

des Elternausschusses) das Losverfahren angewandt


